

Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen

Bitte laden Sie diese Erklärung für die angebotenen Produkte mit den Angebotsunterlagen im Vergabemarktplatz hoch!

Vergabeverfahren: StBo_ZEK1_2025_00667_Sonst_40

Produkt/e: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Im Rahmen der Auftragsausführung dürfen nur Produkte verwendet werden, die unter Beachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) festgelegten Mindeststandards hergestellt und/oder verarbeitet wurden. Die Einhaltung dieser Forderung stellt eine Eignungsvoraussetzung und Ausführungsbedingung (Mindestkriterium) dar.

Die Mindeststandards ergeben sich aus den folgenden ILO-Konventionen:

Nr. 29: Beseitigung der Zwangs- und Pflichtarbeit
Nr. 87: Recht auf Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechts
Nr. 98: Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf Kollektivverhandlungen
Nr. 100: Gleichheit des Entgelts für Frauen und Männer
Nr. 105: Abschaffung der Zwangsarbeit
Nr. 111: Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf
Nr. 138: Einführung eines gesetzlichen Mindestalters
Nr. 182: Verbot der ausbeuterischen Kinderarbeit und Einführung unverzüglicher Maßnahmen zur Beseitigung ihrer schlimmsten Formen.
Weitere Informationen hierzu unter www.ilo.org

Die Einhaltung der o. g. Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation ist für folgende Produkte bindend:
· Landwirtschaftliche Produkte (z.B. Kaffee, Tee, Kakao, Reis, Zucker, Orangensaft, Pflanzen),
· Spielwaren,
· Teppiche, Leder, Textilien (z. B. Arbeitskleidung, Uniformen),
· Produkte aus Naturkautschuk (z. B. Arbeitshandschuhe),
· Sportartikel, insbesondere Sportbälle,
· Natursteine und Pflastersteine

In welchem Land werden die von Ihnen angebotenen oben genannten Produkte hergestellt oder bearbeitet? Bitte Produkte und deren Herkunftsländer angeben:

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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Falls oben genannte Produkte in Asien, Afrika, Mittel- oder Südamerika hergestellt oder bearbeitet werden, ist für jedes Produkt folgender Nachweis bzw. eine Eigenerklärung erforderlich (bitte ankreuzen und Anlagen beifügen):

Nachweis
Eine unabhängige Zertifizierung, die bestätigt, dass das Produkt unter Beachtung der ILO- Kernarbeitsnormen hergestellt und/oder bearbeitet wurde (z. B. ein Fair-Handels-Siegel oder goodweave-Siegel), liegt bei.

Ja ☐	Nein ☐

ALTERNATIV:
Liegt kein Nachweis vor, ist nachfolgende Eigenerklärung abzugeben:
Ich/Wir versichern, dass das Produkt unter Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt und/oder bearbeitet wurde.

Ja ☐	Nein ☐	

Auf Verlangen der Stadt Bochum kann zum Nachweis -spätestens vor Zuschlagserteilung- entweder eine Bestätigung der Einhaltung der Mindeststandards oder entsprechende Beschreibungen über eingeleitete Maßnahmen zur Einhaltung der Mindeststandards vorgelegt werden

Mir/uns ist bewusst, dass die Nichteinhaltung der Verpflichtungen oder eine wissentlich falsche Erklärung den Ausschluss von diesem Vergabeverfahren und eine Kündigung des Vertrags zur Folge haben kann.

Diese Erklärung ist Bestandteil des Angebots und wird bei Beauftragung Vertragsbestandteil.

	Datum, Firmenname und Anschrift
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Hinweis: Das ausgefüllte Schreiben gilt als einfache Signatur in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches; eine Unterschrift in den Vergabeunterlagen ist nicht erforderlich.
